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An alle Kunden wie z. B.

Metzgereien, Zerlegebetriebe, Hof- und

Direktvermarkter, Landwirte mit Haus-

und Notschlachtungen, Geflügelfarmen,

Ferkelzuchtbetrieben, etc.

Werkleitung
Ihr Ansprechpartner:

Frau Cornelia Müller
Zimmer-Nr.: 150

( 0991 31 00 - 381
Fax: 0991 31 00 41 263

e-mail: MuellerC@lra-deg.bayern.de

Deggendorf, 25.10.2004

Einführung eines Verwiegesystems mit Behälteridentifikation

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Nachgang zu unserem Informationsschreiben vom 24.09.2004 geben wir Ihnen folgende, für

Sie wichtige Details zum Verwiegesystem mit Behälteridentifikation:

 Die tierischen Nebenprodukte müssen in einem oder mehreren genormten Behältern in der

Größe 120 Liter bzw. 240 Liter, viereckig, mit Deckel und zwei Rädern zur Abholung bereit-

gestellt werden. Damit der Transponder ordnungsgemäß angebracht werden kann, muss jeder

Behälter über ein sogenanntes "Chipnest" verfügen (siehe Rückseite).

 Jeder Behälter muss sich (nach eingehender rechtlicher Prüfung!) in Ihrem persönlichem Ei-

gentum befinden, d. h., eine Bereitstellung der tierischen Nebenprodukte darf in keiner Müll-

tonne, die Ihnen von einem Abfallentsorgungsunternehmen bereitgestellt wurde, erfolgen.

 Die Transponder werden Ihnen von den ZTS-Betrieben kostenlos zur Verfügung gestellt und

durch unsere Mitarbeiter ab 15.11.2004 an Ihren vorgesehenen Behältern montiert.

 Sollte Ihr Behälter die oben genannten Vorgaben nicht erfüllen, bitten wir Sie, sich bis spätes-

tens zum 14.11.2004 einen entsprechenden Behälter zu beschaffen. Die Behälter können Sie

z. B. bei den meisten Baumärkten erwerben. Sie können die Behälter auch bei den ZTS-

Betrieben zum Preis von 40 € je 120 Liter Behälter und 45 € je 240 Liter Behälter inkl. Lie-

ferung erhalten. Eine Entsorgung von tierischen Nebenprodukten in anderen Behältnissen ist

nach der Konfiskatbeseitigungssatzung nicht zulässig und ab Inbetriebnahme des Verwiege-

systems technisch auch nicht mehr möglich.

 Von dieser Regelung sind alle Kunden betroffen welche tierische Nebenprodukte durch die

ZTS-Betriebe entsorgen lassen, z. B. Metzgereien, Hof- und Direktvermarkter, Zerlegebe-

triebe, Landwirte mit Haus- oder Notschlachtungen etc., des weiteren Kunden, die tote Tiere

z. B. Geflügel oder Ferkel, bereits jetzt in großen Mengen in Behältern zur Abholung bereit-

stellen.

 Über die Preisgestaltung bezüglich der Verarbeitungskosten für das Jahr 2005 können derzeit

noch keine Aussagen getroffen werden. Hierüber wird erst nach Abschluss des Jahres 2004

entschieden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Werner Soukup
Werkleiter

www.zts-betriebe.de


(1.100 Liter Behälter ohne Abbildung.)
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